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Prüfungsordnung für die Durchführung von 
Abschluss- und Umschulungsprüfungen 

nach dem Berufsbildungsgesetz 
 

vom 19. November 2013 
 

VAk – I Ltr 
Tel.: 90 229 – 80 40 oder 90 229 – 80 46, 

intern 9229 – 80 40/80 46 
 
Erlass der Prüfungsordnung erfolgt durch die 
zuständige Stelle aufgrund des Beschlusses 
des Berufsbildungsausschusses des öffentli-
chen Dienstes vom 19.11.2013 gemäß § 47 
Absatz 1 i.V.m. § 79 Absatz 4 BBiG - in der 
durch Beschluss des Berufsbildungsausschus-
ses vom 30. Oktober 2019 geänderten Fas-
sung. 

 
 
 

Erster Abschnitt 
Allgemein 

 
§ 1 - Verwendete Bezeichnungen 

Die in dieser Prüfungsordnung verwendeten 
Bezeichnungen gelten für Frauen und Männer. 

 
 
 

Zweiter Abschnitt 
Prüfungsausschüsse 

 
§ 2 - Errichtung 

(1) Für die Abnahme der Abschluss- und Um-
schulungsprüfung errichtet die VAk als zustän-
dige Stelle einen oder mehrere Prüfungsaus-
schüsse. 

(2) Der Prüfungsausschuss kann auch als 
gemeinsamer Prüfungsausschuss mehrerer 
zuständiger Stellen errichtet werden. 
 
§ 3 - Zusammensetzung und Berufung 

(1) Der Prüfungsausschuss besteht aus min-
destens 3 Mitgliedern. Die Mitglieder müssen 
für die Prüfungsgebiete sachkundig und für die 
Mitwirkung im Prüfungswesen geeignet sein. 

(2) Dem Prüfungsausschuss müssen als Mit-
glieder Beauftragte der Arbeitgeber und der 
Arbeitnehmer in gleicher Zahl sowie mindes-
tens eine Lehrkraft des beruflichen Schulwe-
sens angehören. Die Mitglieder haben Stellver-
treter. In geeigneten Fällen soll dem Prüfungs-
ausschuss ein Dozent der Verwaltungsakade-
mie angehören. 

(3) Die Mitglieder und stellvertretenden Mit-
glieder werden von der zuständigen Stelle 
längstens für fünf Jahre berufen. Die Arbeit-
nehmervertreter werden auf Vorschlag der im 

Bezirk der zuständigen Stelle bestehenden 
Gewerkschaften und selbständigen Vereini-
gungen von Arbeitnehmern mit sozial- oder 
berufspolitischer Zwecksetzung berufen. Der 
Lehrer einer berufsbildenden Schule wird im 
Einvernehmen mit der Schulaufsichtsbehörde 
oder der von ihr bestimmten Stelle berufen. 
Werden Mitglieder nicht oder nicht in ausrei-
chender Zahl innerhalb einer von der zustän-
digen Stelle gesetzten angemessenen Frist 
vorgeschlagen, so beruft diese insoweit nach 
pflichtgemäßem Ermessen. Die Mitglieder der 
Prüfungsausschüsse können nach Anhören 
der an ihrer Berufung Beteiligten aus wichti-
gem Grund abberufen werden. Die Sätze 1 bis 
5 gelten für die stellvertretenden Mitglieder 
entsprechend. 

(4) In den Fällen des Absatzes 2 Satz 3 hat die 
zuständige Stelle das Vorschlagsrecht. 

(5) Die Tätigkeit im Prüfungsausschuss ist 
ehrenamtlich. Für bare Auslagen und für Zeit-
versäumnis ist, soweit eine Entschädigung 
nicht von anderer Seite gewährt wird, eine 
angemessene Entschädigung zu zahlen, deren 
Höhe von der zuständigen Stelle festgesetzt 
wird. 

 
§ 4 - Befangenheit 

(1) Bei der Prüfung dürfen Prüfungsaus-
schussmitglieder nicht mitwirken, die mit dem 
Prüfungsbewerber verheiratet oder verheiratet 
gewesen oder mit ihm/ihr in gerader Linie ver-
wandt oder verschwägert oder durch Annahme 
an Kindes Statt verbunden oder in der Seiten-
linie bis zum dritten Grade verwandt oder bis 
zum zweiten Grade verschwägert sind, auch 
wenn die Ehe, durch welche die Schwäger-
schaft begründet ist, nicht mehr besteht. Le-
benspartner im Sinne des Lebenspartner-
schaftsgesetzes dürfen nicht mitwirken. 

(2) Prüfungsausschussmitglieder, die sich 
befangen fühlen, oder Prüfungsteilnehmer, die 
die Besorgnis der Befangenheit geltend ma-
chen wollen, haben dies der zuständigen Stel-
le bzw. während der Prüfung dem Prüfungs-
ausschuss mitzuteilen. 

(3) Die Entscheidung über den Ausschluss von 
der Mitwirkung trifft die zuständige Stelle, wäh-
rend der Prüfung der Prüfungsausschuss. 

(4) Wenn infolge der Befangenheit eine ord-
nungsgemäße Besetzung des Prüfungsaus-
schusses nicht möglich ist, kann die zuständi-
ge Stelle die Durchführung der Prüfung einem 
anderen Prüfungsausschuss übertragen; er-
forderlichenfalls kann sie eine Kammer um die 
Durchführung der Prüfung ersuchen. Das glei-
che gilt, wenn eine objektive Durchführung der 
Prüfung aus anderen Gründen nicht gewähr-
leistet erscheint. 
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§ 5 - Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstim-
mung 

(1) Der Prüfungsausschuss wählt aus seiner 
Mitte einen Vorsitzenden und dessen Stellver-
treter. Der Vorsitzende und sein Stellvertreter 
sollen nicht derselben Mitgliedergruppe ange-
hören. 

(2) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, 
wenn zwei Drittel der Mitglieder, mindestens 
drei, mitwirken. Er beschließt mit der Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen. Dabei werden 
Stimmenthaltungen nicht mitgezählt. Bei 
Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsit-
zenden den Ausschlag. Bei der Wahl des Vor-
sitzenden entscheidet bei Stimmengleichheit 
das Los. 

(3) Zur Sicherstellung eines geordneten Prü-
fungsablaufs können erforderliche Beschlüsse 
auch im Umlaufverfahren gefasst werden. 

 
§ 6 - Geschäftsführung 

(1) Der Vorsitzende führt die Geschäfte des 
Prüfungsausschusses. In der Durchführung 
des Geschäftsbetriebes wird er von der zu-
ständigen Stelle unterstützt. 

(2) Über den Verlauf der Beratungen des Prü-
fungsausschusses ist ein Protokoll zu führen. 
Der zuständigen Stelle ist eine Durchschrift 
des Protokolls zu übersenden. 

 
§ 7 - Verschwiegenheit 

Die Mitglieder des Prüfungsausschusses ha-
ben über alle Prüfungsvorgänge gegenüber 
Dritten Verschwiegenheit zu wahren. Dies gilt 
nicht gegenüber dem Berufsbildungsaus-
schuss. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung 
der zuständigen Stelle. 

 
 

Dritter Abschnitt 
Vorbereitung der Prüfung 

 
§ 8 - Prüfungstermine 

(1) Prüfungen werden nach Bedarf, in der Re-
gel zweimal im Jahr, angesetzt. Die zuständige 
Stelle legt unter Berücksichtigung der organi-
satorischen Rahmenbedingungen die Termine 
fest. Die Termine sollen auf den Ablauf der 
Berufsausbildung und des Schuljahres abge-
stimmt sein. 

(2) Die Prüfungstermine sowie die Anmelde-
fristen werden in der Regel mindestens drei 
Monate vorher in geeigneter Weise bekannt 
gegeben. 

(3) Wird die Prüfung mit einheitlichen überregi-
onalen Prüfungsaufgaben durchgeführt, wer-
den einheitliche Prüfungstage angesetzt, so-

weit die Durchführbarkeit sichergestellt werden 
kann. 

 
§ 9 - Zulassungsvoraussetzungen 

(1) Zur Prüfung ist zuzulassen, 

1. wer die Ausbildungszeit zurückgelegt 
hat oder wessen Ausbildungszeit nicht 
später als zwei Monate nach dem Prü-
fungstermin endet, 

2. wer an vorgeschriebenen Zwischenprü-
fungen teilgenommen, sowie vorge-
schriebene Berichtshefte geführt hat und 

3. wessen Berufsausbildungsverhältnis in 
das Verzeichnis der Berufsausbildungs-
verhältnisse eingetragen oder aus ei-
nem Grund nicht eingetragen ist, den 
weder der Auszubildende noch dessen 
gesetzlicher Vertreter zu vertreten hat. 

(2) Körperlich, geistig oder seelisch behinderte 
Menschen sind auch zuzulassen, wenn die 
Voraussetzungen des Abs. 1 Nr. 2 und 3 nicht 
vorliegen. 

 
§ 10 - Zulassungsvoraussetzungen in be-

sonderen Fällen 

(1) Der Auszubildende kann nach Anhören des 
Ausbildenden und der Berufsschule vor Ablauf 
seiner Ausbildungszeit zur Abschlussprüfung 
zugelassen werden, wenn seine Leistungen 
dies rechtfertigen. 

(2) Zur Abschlussprüfung ist auch zuzulassen, 
wer nachweist, dass er mindestens das 1,5-
fache (eineinhalbfache) der Zeit, die gemäß 
§ 45 BBiG als Ausbildungszeit vorgeschrieben 
ist, in dem Beruf tätig gewesen ist, in dem er 
die Prüfung ablegen will. Hiervon kann abge-
sehen werden, wenn durch Vorlage von Zeug-
nissen oder auf andere Weise glaubhaft darge-
tan wird, dass der Bewerber Kenntnisse und 
Fertigkeiten erworben hat, die die Zulassung 
zur Prüfung rechtfertigen. 

(3) Zur Abschlussprüfung ist ferner zuzulas-
sen, wer in einer berufsbildenden Schule oder 
einer sonstigen Einrichtung ausgebildet wor-
den ist, wenn diese Ausbildung der Berufsaus-
bildung in einem anerkannten Ausbildungsbe-
ruf entspricht. 

 
§ 11 - Anmeldung zur Prüfung 

(1) Die Anmeldung zur Prüfung hat schriftlich 
unter Beachtung der Anmeldefrist durch den 
Ausbildenden unter Mitwirkung des Auszubil-
denden zu erfolgen. 

(2) In besonderen Fällen kann der Prüfungs-
bewerber selbst den Antrag auf Zulassung zur 
Prüfung stellen. Dies gilt insbesondere in Fäl-
len gemäß § 10 und bei Wiederholungsprüfun-
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gen, falls ein Ausbildungsverhältnis nicht mehr 
besteht. 

(3) Der Anmeldung sollen beigefügt werden 

1. in den Fällen des § 9 und § 10 Abs. 1: 

- Bescheinigung über die Teilnahme an 
vorgeschriebenen Zwischenprüfungen 

- vorgeschriebene Berichtshefte und 
Ausbildungsnachweise 

- das letzte Zeugnis der zuletzt besuch-
ten berufsbildenden Schule 

- ggf. weitere Ausbildungs- und Tätig-
keitsnachweise 

2. in den Fällen des § 10 Abs. 2 und  
Abs. 3: 

- Tätigkeitsnachweise oder glaubhafte 
Darlegung über den Erwerb von 
Kenntnissen und Fertigkeiten i. S. des 
§ 10 Abs. 2 oder Ausbildungsnachwei-
se i. S. des § 10 Abs. 3 

- das letzte Zeugnis der zuletzt besuch-
ten berufsbildenden Schule 

- ggf. weitere Ausbildungs- und Tätig-
keitsnachweise. 

In den Fällen des § 11 Abs. 3 Ziffer 1 ist auch 
eine Bestätigung des Ausbilders über das Vor-
liegen der erforderlichen Nachweise ausrei-
chend. 

 
§ 12 - Entscheidung über die Zulassung 

(1) Über die Zulassung entscheidet die zu-
ständige Stelle. Hält sie die Zulassungsvo-
raussetzungen nicht für gegeben, so entschei-
det der Prüfungsausschuss. 

(2) Die Entscheidung über die Zulassung ist 
dem Prüfungsbewerber rechtzeitig unter An-
gabe des Prüfungstages und -ortes einschließ-
lich der erlaubten Arbeits- und Hilfsmittel mit-
zuteilen. 

(3) Die Zulassung kann vom Prüfungsaus-
schuss bis zum ersten Prüfungstage, wenn sie 
aufgrund von gefälschten Unterlagen oder 
falschen Angaben ausgesprochen wird, wider-
rufen werden. 

 
 

Vierter Abschnitt 
Durchführung der Prüfung 

 
§ 13 - Prüfungsgegenstand 

Durch die Abschlussprüfung ist festzustellen, 
ob der Prüfungsteilnehmer die erforderlichen 
Fertigkeiten beherrscht, die notwendigen prak-
tischen und theoretischen Kenntnisse besitzt 
und mit dem ihm im Berufsschulunterricht ver-
mittelten, für die Berufsausbildung wesentli-
chen Lehrstoff vertraut ist. Die Ausbildungs-
ordnung ist zugrunde zu legen. 

§ 14 - Gliederung der Prüfung 

(1) Soweit die Ausbildungsordnung die Gliede-
rung der Prüfung und die Prüfungsanforderun-
gen nicht bereits regelt, sind sie in einer Anla-
ge zu dieser Prüfungsordnung zu bestimmen, 
welche die zuständige Stelle nach Maßgabe 
des § 47 BBiG erlässt. 

(2) Die Anlage soll enthalten: 

1. die Inhalte der Prüfung, 

2. die Gliederung der Prüfung, 

3. die anzufertigenden schriftlichen Arbei-
ten, 

4. die Anforderungen in der Fertigkeitsprü-
fung, 

5. die Anforderungen in der mündli-
chen/praktischen Prüfung. 

(3) Prüfungsteilnehmern, die aufgrund ihrer 
Behinderung anderen Prüfungsteilnehmern 
gegenüber wesentliche Nachteile haben, sind 
auf Antrag durch den Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses die ihrer Behinderung an-
gemessenen Erleichterungen im Prüfungsver-
fahren einzuräumen. Der Antrag sollte spätes-
tens einen Monat vor Beginn der Prüfung ge-
stellt werden. Art und Umfang der im Einzelfall 
zu gewährenden Erleichterungen sind recht-
zeitig mit dem behinderten Prüfungsteilneh-
mer, auf seinen Wunsch unter Beteiligung der 
Schwerbehindertenvertretung, zu erörtern. 

 
§ 15 - Prüfungsaufgaben 

(1) Der Prüfungsausschuss beschließt auf der 
Grundlage der Ausbildungsordnung die Prü-
fungsaufgaben. 

(2) Prüfungsaufgaben, die von einem Gremium 
bei der zuständigen Stelle erstellt oder ausge-
wählt werden, das entsprechend § 40 Absatz 2 
BBiG zusammengesetzt ist, gelten von dem 
Prüfungsausschuss / den Prüfungsausschüs-
sen als übernommen. 

 
§ 16 - Nichtöffentlichkeit 

(1) Die Prüfungen sind nicht öffentlich. Vertre-
ter der obersten Landesbehörden und der 
zuständigen Stelle sowie die Mitglieder des 
Berufsbildungsausschusses und stellvertre-
tende Mitglieder können anwesend sein. Der 
Prüfungsausschuss kann im Einvernehmen mit 
der zuständigen Stelle andere Personen als 
Gäste zulassen.  

(2) An den praktischen/mündlichen Prüfun-
gen können bei Bediensteten des Landes Ber-
lin ein Mitglied des Hauptpersonalrats, im Üb-
rigen ein Mitglied der zuständigen Ausbil-
dungsbehörde sowie der örtlichen Personal-
vertretung / Jugend- und Auszubildendenver-
tretung - soweit es sich nicht um Auszubilden-
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de des entsprechenden Ausbildungsberufes 
handelt - teilnehmen. 

(3) Bei der Beschlussfassung über das Prü-
fungsergebnis dürfen neben den Mitgliedern 
des Prüfungsausschusses nur die Vertreter der 
zuständigen Stelle in Ausübung ihrer Aufga-
benwahrnehmung als Geschäftsstelle anwe-
send sein. 

 
§ 17 -  Leitung, Aufsicht und Organisation 

(1) Die Prüfung wird unter Leitung des Vorsit-
zenden vom gesamten Prüfungsausschuss 
abgenommen. 

(2) Bei schriftlichen Prüfungen regelt die zu-
ständige Stelle im Einvernehmen mit dem Prü-
fungsausschuss die Aufsichtsführung, welche 
sicherstellen soll, dass der Prüfungsteilnehmer 
selbständig und nur mit den erlaubten Arbeits- 
und Hilfsmitteln arbeitet. 

(3) Die den Prüflingen mit der Einladung mitge-
teilten Prüfungskennziffern sollen bei den 
schriftlichen Prüfungen zur Anonymisierung 
aller Arbeiten verwendet werden. Die zustän-
dige Stelle kann Ausnahmen zulassen. 

 
§ 18 - Ausweispflicht und Belehrung 

Die Prüfungsteilnehmer haben sich auf Ver-
langen des Vorsitzenden oder des Aufsichtfüh-
renden über ihre Person auszuweisen. Sie 
sind vor Beginn der Prüfung über den Prü-
fungsverlauf, die zur Verfügung stehende Zeit, 
die erlaubten Arbeits- und Hilfsmittel sowie die 
Folgen von Täuschungshandlungen und Ord-
nungsverstößen zu belehren. 

 
§ 19 - Täuschungshandlungen und  
 Ordnungsverstöße 

(1) Prüfungsteilnehmern, die sich einer Täu-
schungshandlung schuldig machen, kann der 
Aufsichtführende die weitere Teilnahme an der 
Prüfung unter Vorbehalt gestatten. Bei einer 
erheblichen Störung des Prüfungsablaufs kann 
der Aufsichtführende den Prüfungsteilnehmer 
von der weiteren Teilnahme an der Prüfung 
ausschließen. 

(2) Über den endgültigen Ausschluss und die 
Folgen entscheidet der Prüfungsausschuss 
nach Anhören des Prüfungsteilnehmers. In 
schwerwiegenden Fällen, insbesondere bei 
vorbereiteten Täuschungshandlungen, kann 
die Prüfung für nicht bestanden erklärt werden. 
Das gleiche gilt bei innerhalb eines Jahres 
nach Abschluss der Prüfung nachträglich fest-
gestellten Täuschungen. 

 
§ 20 - Rücktritt, Nichtteilnahme 

(1) Der Prüfungsbewerber kann nach erfolgter 
Anmeldung rechtzeitig vor Beginn der Prüfung 

(bei schriftlichen Prüfungen vor Bekanntgabe 
der Prüfungsaufgabe) durch schriftliche Erklä-
rung zurücktreten. In diesem Falle gilt die Prü-
fung als nicht abgelegt. 

(2) Tritt der Prüfungsteilnehmer nach Beginn 
der Prüfung zurück, so können bereits erbrach-
te, in sich abgeschlossene Prüfungsleistungen 
nur anerkannt werden, wenn ein wichtiger 
Grund für den Rücktritt vorliegt (z.B. im Krank-
heitsfalle durch Vorlage eines ärztlichen Attes-
tes). 

(3) Erfolgt der Rücktritt nach Beginn der Prü-
fung oder nimmt der Prüfungsbewerber nicht 
teil, ohne dass ein wichtiger Grund vorliegt, so 
gilt die Prüfung als nicht bestanden. Nicht er-
brachte Prüfungsleistungen werden mit der 
Note „ungenügend“ (0 Punkte) bewertet. 

(4) Über das Vorliegen eines wichtigen Grun-
des entscheidet der Prüfungsausschuss. 

 
 

Fünfter Abschnitt 
Prüfungsergebnis 

 
§ 21 - Bewertung 

(1) Die Prüfungsleistungen sind wie folgt zu 
bewerten:  

 Eine den Anforderun-
gen in besonderem 
Maße entsprechenden 
Leistung 

= 100-92 Punkte 
= Note 1 
= sehr gut 

 Eine den Anforderun-
gen voll entsprechen-
de Leistung 

= unter 92-81 Punkte 
= Note 2 
= gut 

 Eine den Anforderun-
gen im allgemeinen 
entsprechende Leis-
tung 

= unter 81-67 Punkte 
= Note 3 
= befriedigend 

 Eine Leistung, die 
zwar Mängel aufweist, 
aber im ganzen den 
Anforderungen noch 
entspricht 

= unter 67-50 Punkte 
= Note 4 
= ausreichend 

 Eine Leistung, die den 
Anforderungen nicht 
entspricht, jedoch er-
kennen lässt, dass 
gewisse Grundkennt-
nisse noch vorhanden 
sind 

= unter 50-30 Punkte 
= Note 5 
= mangelhaft 

 Eine Leistung, die den 
Anforderungen nicht 
entspricht und bei der 
selbst Grundkenntnis-
se fehlen 

= unter 30-0 Punkte 
= Note 6 
= ungenügend 

(2) Die Prüfungsleistungen sind mit ganzen 
Punkten zu bewerten. 
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(3) Jede schriftlich zu erbringende Prüfungs-
leistung ist von mindestens zwei Mitgliedern 
des Prüfungsausschusses nacheinander und 
selbständig zu beurteilen und zu bewerten. Bei 
abweichenden Beurteilungen soll eine Eini-
gung erfolgen. Kommt eine Einigung nicht 
zustande und weichen die Bewertungen um 
nicht mehr als zehn Punkte voneinander ab, 
gilt der ganzzahlig aufgerundete Durchschnitt 
als gemeinsame Bewertung. Bei größeren 
Abweichungen entscheidet der Prüfungsaus-
schuss. 

 
§ 22 - Feststellung des Prüfungsergebnis-

ses 

(1) Der Prüfungsausschuss stellt gemeinsam 
die Ergebnisse der einzelnen Prüfungsleistun-
gen sowie das Gesamtergebnis der Prüfung 
fest. 

(2) Die Prüfung ist insgesamt bestanden, wenn 
in den einzelnen Prüfungsteilen – soweit die 
Ausbildungsordnung nichts anderes bestimmt 
– mindestens ausreichende Leistungen er-
bracht worden sind.  

Bei der Feststellung des Gesamtergebnisses 
ist die Punktsumme aus den jeweils erteilten 
Prüfungsleistungen durch die Anzahl der Prü-
fungsfächer zu teilen – soweit die Ausbil-
dungsordnung nichts anderes bestimmt. Aus 
der durchschnittlichen Punktsumme ist das 
Gesamtergebnis zu ermitteln. Hierbei sind 
folgende den Punktwerten entsprechenden 
Noten zu berücksichtigen:  

100 – 92 Punkte  =  sehr gut (1) 

unter 92 – 81 Punkte =  gut (2) 

unter 81 – 67 Punkte =  befriedigend (3) 

unter 67 – 50 Punkte =  ausreichend (4) 

unter 50 – 30 Punkte =  mangelhaft (5) 

unter 30 – 0 Punkte =   ungenügend (6). 

(3) Unbeschadet des § 25 Abs. 2 Satz 1 kann 
der Prüfungsausschuss bestimmen, dass in 
bestimmten Prüfungsfächern oder Prüfungs-
gebieten eine Wiederholungsprüfung nicht 
erforderlich ist. 

(4) Über den Verlauf der Prüfung einschließlich 
der Feststellung der einzelnen Prüfungsergeb-
nisse ist eine Niederschrift zu fertigen. Sie ist 
von den Mitgliedern des Prüfungsausschusses 
zu unterzeichnen. 

(5) Der Prüfungsausschuss soll dem Prüfungs-
teilnehmer am letzten Prüfungstag mitteilen, ob 
die Prüfung „bestanden“ bzw. „nicht bestan-
den“ wurde. 

 
 
 
 
 

§ 23 - Prüfungszeugnis 

(1) Über die Prüfung erhält der Prüfungsteil-
nehmer von der zuständigen Stelle ein Zeug-
nis. 

(2) Das Prüfungszeugnis enthält: 

- die Bezeichnung „Prüfungszeugnis ge-
mäß § 37 BBiG“, 

- die Personalien des Prüfungsteil-
nehmers, 

- den Ausbildungsberuf, 

- das Gesamtergebnis der Prüfung (unter 
Benennung der erreichten Punktsum-
me), 

- das Datum des Bestehens der Prüfung, 

- die Unterschriften des Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses und des Beauf-
tragten der zuständigen Stelle mit Sie-
gel. 

Im Prüfungszeugnis soll darüber hinaus ein 
Hinweis auf die Zuordnung des Abschlusses 
im Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR) 
enthalten sein. 

(3) Eine Ausfertigung des Prüfungszeugnisses 
ist dem Ausbildenden zu übersenden. 

(4) Über die Ergebnisse einzelner Prüfungs-
leistungen wird eine gesonderte Bescheini-
gung ausgestellt. 

 
§ 24 - Nicht bestandene Prüfung 

(1) Bei nicht bestandener Prüfung erhalten der 
Prüfungsteilnehmer, sein gesetzlicher Vertreter 
und der Ausbildende von der zuständigen Stel-
le einen schriftlichen Bescheid. Darin ist anzu-
geben, in welchen Prüfungsteilen ausreichen-
de Leistungen nicht erbracht worden sind und 
welche Prüfungsleistungen in einer Wiederho-
lungsprüfung nicht mehr wiederholt werden 
müssen. 

(2) Auf die besonderen Bedingungen der Wie-
derholungsprüfung gemäß § 25 ist hinzuwei-
sen. 

 
§ 25 - Wiederholungsprüfung 

(1) Eine nicht bestandene Prüfung kann zwei-
mal wiederholt werden. 

(2) In der Wiederholungsprüfung ist der Prü-
fungsteilnehmer auf Antrag von der Prüfung in 
den Prüfungsfächern zu befreien, in denen er 
mindestens ausreichende Leistungen erbracht 
hat, sofern dieser sich innerhalb von zwei Jah-
ren – gerechnet vom Tage der Beendigung der 
nicht bestandenen Prüfung an – zur Wiederho-
lungsprüfung anmeldet. Das gleiche gilt, wenn 
nach Bestimmung des Prüfungsausschusses 
gemäß § 22 Abs. 3 in bestimmten Prüfungsfä-
chern eine Wiederholung nicht erforderlich ist. 
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(3) Die Prüfung kann frühestens zum nächsten 
Prüfungstermin wiederholt werden. 

(4) Die Vorschriften über die Anmeldung und 
Zulassung (§§ 9 – 12) gelten sinngemäß. Bei 
der Anmeldung sind außerdem Ort und Datum 
der vorausgegangenen Prüfung anzugeben. 

 
 
 

Sechster Abschnitt 
Vorbereitung und Durchführung der      

Zwischenprüfung 

 
§ 26 - Prüfungstermin 

Die Zwischenprüfung soll in der Mitte des zwei-
ten Ausbildungsjahres durchgeführt werden – 
soweit die Ausbildungsordnung nichts anderes 
bestimmt. 

 
§ 27 - Anmeldung, Ladung zur Prüfung 

(1) Die Anmeldung zur Zwischenprüfung ist 
von dem Ausbildenden nach Ablauf des ersten 
Ausbildungsjahres nach Unterrichtung des 
Auszubildenden bei der zuständigen Stelle 
schriftlich vorzunehmen. 

(2) Der Anmeldung sind eine Bestätigung des 
Ausbildenden, dass das Berichtsheft / der 
Ausbildungsnachweis ordnungsgemäß geführt 
worden ist, und eine Kopie der Zeugniskarte 
der Berufsschule beizufügen. 

(3) Die zuständige Stelle lädt die Auszubilden-
den zur Prüfung ein. 

 
§ 28 - Prüfungszweck, Prüfungsgegenstand 

(1) Die Zwischenprüfung dient der Ermittlung 
des Ausbildungsstandes des Auszubildenden, 
um gegebenenfalls korrigierend auf die weitere 
Ausbildung einwirken zu können. 

(2) Durch die Zwischenprüfung ist festzustel-
len, ob der Auszubildende die im Ausbildungs-
rahmenplan für das erste Ausbildungsjahr, 
soweit die Ausbildungsordnung nichts anderes 
vorsieht, aufgeführten Fertigkeiten beherrscht, 
die insoweit notwendigen praktischen und 
theoretischen Kenntnisse besitzt und insoweit 
mit dem ihm im Berufsschulunterricht vermittel-
ten, für die Berufsausbildung wesentlichen 
Lehrstoff vertraut ist. 

 
§ 29 - Gliederung und Dauer der Prüfung 

Die Prüfungsanforderungen ergeben sich aus 
der jeweiligen Ausbildungsordnung. 

 
§ 30 - Prüfungsaufgaben 

Der § 15 findet entsprechende Anwendung. 

 

§ 31 - Feststellung des Ausbildungsstandes 

Der Prüfungsausschuss stellt anhand der be-
arbeiteten Prüfungsaufgaben den Ausbil-
dungsstand, insbesondere etwaige Mängel, 
fest. Die Bewertung der Prüfungsaufgaben 
richtet sich nach § 21. 

§ 32 - Prüfungsbescheinigung 

(1) Über die Teilnahme an der Zwischenprü-
fung stellt die zuständige Stelle eine Prüfungs-
bescheinigung aus. 

(2) Die Prüfungsbescheinigung enthält die 
Feststellung über den Ausbildungsstand, ins-
besondere Angaben über Mängel, die bei der 
Prüfung festgestellt wurden. 

(3) Die Prüfungsbescheinigung erhalten der 
Auszubildende, der gesetzliche Vertreter, der 
Ausbildende und die Berufsschule. 

 
 
 

Siebter Abschnitt 
Umschulung 

 
§ 33 - Umschulungsprüfungen 

(1) Für Umschulungsprüfungen ist diese Prü-
fungsordnung mit Ausnahme des sechsten 
Abschnitts entsprechend anzuwenden. Die 
Prüfung erfolgt nach der jeweiligen Ausbil-
dungsordnung. 

(2) Der Prüfling wird auf Antrag von der Able-
gung einzelner Prüfungsbestandteile durch die 
zuständige Stelle befreit, wenn er eine andere 
vergleichbare Prüfung vor einer öffentlichen 
oder staatlich anerkannten Bildungseinrichtung 
oder vor einem staatlichen Prüfungsausschuss 
erfolgreich abgelegt hat und die Anmeldung 
zur Prüfung innerhalb von fünf Jahren nach 
der Bekanntgabe des Bestehens der anderen 
Prüfung erfolgt. 

 
 
 

Achter Abschnitt 
Schlussbestimmungen 

 
§ 34 - Rechtsbehelf 

Maßnahmen und Entscheidungen der Prü-
fungsausschüsse sowie der zuständigen Stelle 
sind bei ihrer schriftlichen Bekanntgabe an den 
Prüfungsbewerber bzw. -teilnehmer mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Diese 
richtet sich im Einzelnen nach der Verwal-
tungsgerichtsordnung in Verbindung mit dem 
Gesetz zur Ausführung der Verwaltungsge-
richtsordnung. 
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§ 35 - Prüfungsunterlagen 

Auf Antrag ist dem Prüfungsteilnehmer nach 
Abschluss der Prüfung Einsicht in seine Prü-
fungsunterlagen zu gewähren.  
Weitergehende Informationsrechte für Prü-
fungsteilnehmer und Dritte aufgrund anderer 
Rechtsgrundlagen sind ausgeschlossen. Die 
schriftlichen Prüfungsarbeiten sind zwei Jahre, 
die Anmeldung und die Niederschrift gemäß § 
22 Abs. 4 sind zehn Jahre nach Abschluss der 
Prüfung aufzubewahren. 
 
§ 36 - In-Kraft-Treten 

Diese durch Beschluss des Berufsbildungsaus-
schusses vom 30. Oktober 2019 geänderte 
Verwaltungsvorschrift tritt am Tage nach der 
Veröffentlichung im Amtsblatt für Berlin in 
Kraft. 

 
§ 37 - Außer-Kraft-Treten 

Mit In-Kraft-Treten dieser Prüfungsordnung tritt 
die Prüfungsordnung für die Durchführung von 
Abschluss- und Umschulungsprüfungen nach 
dem Berufsbildungsgesetz vom 27. Mai 2010 
(ABl. Nr. 50, S. 2006 – 2010) außer Kraft. 


